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Pflegende Angehörige

Das Bundessozialamt konnte die Unterstützung für pflegende Angehörige im Rahmen der
Kurzzeitersatzpflege deutlich ausbauen. 2008 wurden 6,75 Millionen Euro ausbezahlt (2007:
4,90 Millionen). Rund 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu
Hause durch Angehörige gepflegt – teilweise mit Hilfe professioneller Dienste oder Betreu-
ungskräfte.

Unterstützt werden Personen, die eine Angehörige oder einen Angehörigen mit Pflegegeld-
anspruch nach dem Bundespflegegeldgesetz seit mindestens einem Jahr pflegen und eine
Zeit lang an der Pflege verhindert sind (z.B. wegen Urlaub, Krankheit, benötigter Auszeit
etc.). Dieser Personenkreis hat Anspruch auf finanzielle Zuwendung durch das Bundessozi-
alamt aus den Mitteln des Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung.

Der Zuschuss ist nach Pflegegeldstufen gestaffelt, beträgt zwischen 300 bis 550 Euro wö-
chentlich und kann bis zu vier Wochen im Jahr in Anspruch genommen werden. Dieser 
Zuschuss stellt einen Kostenbeitrag für eine professionelle oder private Ersatzpflege dar. 
Einige Bundesländer bieten für BezieherInnen eines Landespflegegeldes analoge Zuwen-
dungen für pflegende Angehörige an.

Der förderbare Personenkreis für die Kurzzeitpflegemaßnahme aus dem Unterstützungs-
fonds für Menschen mit Behinderung ist seit Jänner 2009 ausgeweitet auf:

pflegende Angehörige von PflegegeldbezieherInnen ab der Stufe 3 (bisher ab Stufe 4),
minderjährige Pflegebedürftige ab Stufe 1 und
nachweislich an Demenz erkrankte Pflegebedürftige ab Stufe 1 (bisher Pilotprojekt des
Sozialministeriums).

Zahlen

Zuwendungen zur Unterstützung pflegender Angehöriger

Jahr Gesamtaufwand in Mio EUR
2006 2,94
2007 4,90
2008 6,75

24-Stunden-Betreuung

Die Möglichkeit der Pflege zu Hause durch legale, vorwiegend selbständige Betreuungs-
kräfte aus den neuen EU-Ländern, wird in steigendem Ausmaß angenommen. 2008 wurden
österreichweit über 4.000 Anträge wegen 24-Stunden-Betreuung gestellt. Das zur Unter-
stützung der 24-Stunden-Betreuung vom Sozialministerium entwickelte und zwischenzeitlich
evaluierte Fördermodell hat maßgeblich zur Akzeptanz beigetragen.

Zuschüsse für die 24-Stunden-Betreuung aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit
Behinderung können vom Bundessozialamt unter bestimmten Voraussetzungen gewährt
werden, wenn die pflegebedürftige Person einen Anspruch auf Pflegegeld zumindest der
Stufe 3 hat (Bundespfleggeldgesetz oder ein Landespflegegeldgesetz).



Schwerpunkt
Pflege

22

Die Betreuung muss nach dem Hausbetreuungsgesetz erfolgen, das monatliche Netto-Ge-
samteinkommen (ohne Pflegegeld, Sonderzahlungen etc.) der pflegebedürftigen Person darf
grundsätzlich 2.500 Euro nicht übersteigen, wobei sich diese Grenze je unterhaltsberechtig-
tem Angehörigen erhöht. Seit November 2008 werden die Zuschüsse unabhängig vom Ver-
mögen der bzw. des Pflegebedürftigen gewährt.

Ab 1.11.2008 wurden die Förderbeträge angehoben. Bei Beschäftigung einer unselbständi-
gen Betreuungskraft beträgt die Zuwendung nunmehr monatlich bis zu 550 Euro (vorher 400
Euro), bei zwei angestellten Betreuungskräften monatlich bis zu 1.100 Euro (vorher 800
Euro). Liegt ein Betreuungsverhältnis mit selbständigen Personenbetreuern vor, beträgt der
Zuschuss pro sozialversicherter Betreuungskraft nun monatlich 275 Euro (vorher 112,50
Euro), für zwei selbständige Personenbetreuer monatlich 550 Euro (vorher 225 Euro).

Qualitätssicherung der häuslichen Pflege

Die Qualitätssicherung der geförderten häuslichen Pflege erfolgt laufend und stichpro-
benartig durch qualifizierte Fachkräfte. Allfällige Mängel bei der häuslichen Pflege können
damit aufgezeigt und behoben werden.

Seit 1.1.2009 ist für die Bewilligung einer Zuwendung außerdem Voraussetzung, dass die
Betreuungskräfte über eine theoretische Ausbildung verfügen, die der Kenntnis von
HeimhelfernInnen entspricht. In Einzelfällen kann der Betreuungsperson von einer oder
einem diplomierten KrankenpflegerIn bzw. Ärztin oder Arzt bestimmte pflegerische oder
ärztliche Tätigkeiten übertragen werden. 

Wird ein entsprechender Nachweis vom Zuschusswerber nicht vorgelegt, erfolgt die Zu-
wendung zunächst als Vorschussleistung. Nach Ablauf von sechs Monaten ab Betreu-
ungsbeginn muss diplomiertes Pflegepersonal feststellen, ob die pflegebedürftige Person
ordnungsgemäß betreut wird. Erst nach erfolgter positiver Qualitätskontrolle wird der vor-
läufig gewährte Vorschuss in eine Dauerleistung umgewandelt.

Beratung und Service in Pflegeangelegenheiten

Das Bundessozialamt und seine Landesstellen sind zunehmend auch Anlaufstelle bei Fragen
und Problemen hinsichtlich Pflegegeld, mögliche Formen der Pflege zu Hause, Förderansu-
chen, Angebote und Begünstigungen für pflegende Angehörige und dergleichen.
Das Service der kostenlosen Telefonhotline wurde dabei im letzten Jahr zwar weniger ge-
nutzt, dafür mehren sich die direkten Anfragen an die Fachabteilungen.

Zahlen

24-Stunden-Betreuung

Bundesländervergl. 08 Bgld. Ktn. NÖ. OÖ. Sbg. Stmk. Tirol Vbg. Wien
Anträge 4.041 640 171 143 1.086 164 621 289 415 512
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Sozialentschädigungen

Eine wichtige Säule des österreichischen Sozialstaates ist die Sozialentschädigung, traditio-
nell auch als „Versorgungswesen“ bezeichnet. Damit werden Schäden abgegolten, die Per-
sonen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Staates, wie z.B. die allgemeine Wehrpflicht,
erlitten haben. Aber auch in Belangen, in denen der Staat eine besondere Verantwortung
wahrzunehmen hat, etwa bei Impfschäden durch vorgeschriebene oder empfohlene Impfun-
gen, wird vom Bundessozialamt Sozialentschädigung geleistet.
Das Bundessozialamt ist im Rahmen der Sozialentschädigung für nachstehende Personen-
gruppen zuständig:

Kriegsopfer und deren Hinterbliebene
Ehemalige Kriegsgefangene und Zivilinternierte
Heeresbeschädigte und deren Hinterbliebene
Verbrechensopfer und deren Hinterbliebene
Impfgeschädigte

Zahlen

Kriegsopfer

Im Jahr 2008 betreuten das Bundessozialamt und seine Landesstellen 35.281 Kriegsopfer
oder deren Hinterbliebene (2007: 38.772), und zahlten Leistungen in der Höhe von 266,92
Millionen Euro aus (2007: 276,26 Millionen). Als Kriegsopfer gelten österreichische Staats-
bürgerInnen, die in der vormaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, in der 1. Republik
oder nach dem 13. März 1938 beim militärischen Dienst für die ehemalige deutsche Wehr-
macht Gesundheitsschäden erlitten haben. 

Seit dem 1.1.2008 besteht ein Rentenanspruch bereits ab einer Minderung der Erwerbsfä-
higkeit von 20 Prozent (bisher 25 Prozent).

Wussten Sie, dass das Bundessozialamt noch immer über
35.000 Kriegsopfer und deren Hinterbliebene aus den beiden
Weltkriegen versorgt?

Jahr Beschädigte Hinterbliebene Gesamt Gesamtaufwand in Mio EUR
1.1.1988 69.600 70.612 140.212 469,265
1.1.1998 39.607 43.107 82.714 446,417
1.1.2009 13.939 21.342 35.281 266,918

Bundesländervergleich 08 Bgld. Ktn. NÖ. OÖ. Sbg. Stmk. Tirol Vbg. Wien*)
Beschädigte 13.939 590 974 2.913 2.314 713 2.396 985 482 2.572
Hinterbliebene 21.342 1.180 1.505 4.349 3.637 1.029 3.658 1.550 607 3.827
Gesamt 35.281 1.770 2.479 7.262 5.951 1.742 6.054 2.535 1089 6.399

*) inkl. AuslandsrentenbezieherInnen
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Kriegsgefangene und Zivilinternierte

Das Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz sieht für österreichische StaatsbürgerInnen,
die im Verlauf des Ersten oder Zweiten Weltkrieges in Kriegsgefangenschaft geraten sind
bzw. zivilinterniert waren, je nach Dauer der Gefangenschaft gestaffelte Entschädigungslei-
stungen vor.

Personen, bei denen nicht vorrangig ein Sozialversicherungsträger zuständig ist, erhalten
Entschädigungsleistungen vom Bundessozialamt. 2008 hatten 2.371 Personen beim Bun-
dessozialamt einen Leistungsanspruch von insgesamt 537.738 Euro.

Jahr Leistungsbezieher- Aufwand in EUR davon Aufwand
Innen gesamt gesamt Bundessozialamt Bundessozialamt

2006 53.367 12.461.520 2.742 625.788
2007 48.699 11.285.945 2.572 579.820
2008 44.293 10.356.283 2.371 537.738

Heeresbeschädigte

Leistungen nach dem Heeresversorgungsgesetz erhalten Präsenzdiener, Zeitsoldaten, UNO-
Soldaten, Wehrpflichtige und Frauen im Ausbildungsdienst, die infolge ihres Dienstes oder
bei einem Wegunfall eine Gesundheitsschädigung erlitten haben. Leistungsberechtigt sind
auch Hinterbliebene der Opfer sowie Zivilpersonen, die ohne eigenes Verschulden verletzt
wurden. 2008 hatten 1.821 Personen nach dem Heeresversorgungsgesetz Anspruch auf Lei-
stungen in der Höhe von 10,2 Millionen Euro.

Jahr Beschädigte Hinterbliebene Gesamt Aufwand in Mio EUR
1.1.1999 1.596 88 1.684 8,678 (f. 1998)
1.1.2004 1.652 81 1.733 9,187 (f. 2003)
1.1.2009 1.748 73 1.821 10,239 (f. 2008)

Bundesländervergleich 08 Bgld. Ktn. NÖ. OÖ. Sbg. Stmk. Tirol Vbg. Wien*)
Beschädigte 1748 70 152 372 314 94 274 144 65 263
Hinterbliebene 73 1 8 17 9 4 17 3 4 10
Gesamt 1821 71 160 389 323 98 291 147 69 273

*) inkl. AuslandsrentenbezieherInnen

Verbrechensopfer

Das Bundessozialamt hat im Berichtsjahr 1.199 Verbrechensopferverfahren abgeschlossen
(2007: 1.027 Verfahren), 567 Neuanträge bearbeitet (2007: 501 Neuanträge) und 2,87 Millio-
nen Euro an Verbrechensopfer oder Hinterbliebene ausbezahlt (2007: 2,173 Millionen).
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Hilfeleistungen sind für österreichische StaatsbürgerInnen, EU- und EWR-BürgerInnen sowie
Drittstaatsangehörige vorgesehen, die durch ein mit Vorsatz begangenes Verbrechen (Straf-
androhung mehr als sechs Monate Haft) oder als unbeteiligte Dritte durch eine verbrecheri-
sche Handlung eine Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung erlitten haben, und
dadurch in ihrer Erwerbsfähigkeit gemindert sind. Auch Hinterbliebene oder TrägerInnen der
Bestattungskosten können Leistungen erhalten, wenn die Tat den Tod des Opfers zur Folge
hatte. 

Ab dem 1.6.2009 sind erweiterte Hilfsmöglichkeiten für Verbrechensopfer vorgesehen. Ver-
brechensopfer, die eine schwere Körperverletzung erleiden, erhalten ein Pauschalschmer-
zensgeld in Höhe von 1.000 Euro. Bei schweren Dauerfolgen einen Betrag von 5.000 Euro.
Die neuen Bestimmungen gelten für verbrechensbedingte Verletzungen, die nach dem
31.5.2009 zugefügt worden sind.

abgeschlossene Ausgaben Einnahmen
Jahr Verfahren Neuanträge in Mio EUR in Mio EUR*)

2006 859 506 1,950 0,172
2007 1.027 501 2,173 0,129
2008 1.199 567 2,866 0,159

* Die Einnahmen entstehen durch Rückforderungen (Regresse) gegen die TäterInnen.

Bundesländervergleich 08 Ktn. OÖ. Sbg. Stmk. Tirol Vbg. Wien, NÖ., Bgld.
abgeschlossene Verfahren 1199 85 197 111 208 106 18 474
Neuanträge 567 39 93 77 55 61 11 231

Erledigte Anträge auf Kostenübernahme für psychotherapeutische Krankenbehandlung 2007

Jahr Erstanträge Weitergewährungen Gesamt
2007 254 311 565
2008 421 313 734

Jahr Beschädigtenrente Pflegezulagen Gesamtaufwand in Mio EUR
2007 82 51 2,899
2008 85 53 2,987

Impfgeschädigte

2008 wendete das Bundessozialamt 2,99 Millionen Euro (2007: 2,9 Millionen) für Impfge-
schädigte auf. Entschädigungsanspruch haben Personen, die durch eine gesetzlich vorge-
schriebene (z.B. bis 1980 die Pocken-Schutzimpfung) oder durch eine empfohlene Impfung
eine Gesundheitsschädigung erlitten haben.
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Beratungs- und Serviceangebote des BSB

Das Bundessozialamt hat neben der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung
das Ziel, deren soziale und gesellschaftliche Integration auch abseits des Erwerbslebens zu
fördern. Neben finanziellen Zuschüssen, etwa aus dem Unterstützungsfonds für Menschen
mit Behinderung, gibt es spezielle Beratungsangebote und Serviceleistungen.

Die Erstanlaufstelle im Bundessozialamt und seinen Landesstellen ist der Offene Kunden-
empfang (OKE). Daneben werden etwa Familien von eigenen Familieninformationsstellen
oder im Rahmen der „Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendliche“ beraten und be-
treut.

Zahlen

Behindertenpass und Autobahnvignette

2008 stellte das Bundessozialamt 24.828 neue Behindertenpässe aus und gab 40.338 Auto-
bahnvignetten aus (2007: 23.336 Pässe bzw. 37.602 Vignetten). Personen, die in Österreich
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben und einen Grad der Behinderung von
mindestens 50 Prozent aufweisen, haben Anrecht auf einen Behindertenpass. 

Dieser amtliche Lichtbildausweis kann neben persönlichen Daten wie dem Grad der Behin-
derung auch verschiedene Zusatzeintragungen beinhalten. Behindertenpass-InhaberInnen
mit einer Zusatzeintragung wie etwa „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrs-
mittel“ können für ihr KFZ auch eine Gratis-Autobahnvignette über das Bundessozialamt be-
ziehen.

Wussten Sie, dass bereits mehr als 245.000 Menschen in
Österreich einen vom Bundessozialamt ausgestellten Behin-
dertenpass besitzen und über 40.000 Personen ihren An-
spruch auf eine Gratisvignette geltend gemacht haben?

Fo
to

: n
eu

eb
ild

er
Behindertenpass/Vignette 2006 2007 2008
Gesamtzahl 205.350 228.690 245.717
neu ausgestellte Pässe 21.620 23.336 24.828
Vignette 34.196 37.602 40.338

Bundesländervergleich 08 Bgld. Ktn. NÖ. OÖ. Sbg. Stmk. Tirol Vbg. Wien
Gesamtzahl 245.717 5.966 21.525 37.825 58.566 10.486 39.652 13.755 9.007 48.935
Neuanträge 24.828 785 2.185 4.343 5.474 1.144 3.646 1.630 1.254 4.367
Vignetten 40.338 1.197 3.705 7.583 9.243 1.983 6.513 2.560 1.929 5.625
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Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung

Zuwendungen aus diesem Fonds erhalten Menschen, die, durch ein mit ihrer Behinderung in
Zusammenhang stehendes Ereignis, in eine soziale Notlage geraten sind. Dazu zählt etwa
die behindertengerechte Adaptierung von Fahrzeugen oder die Anpassung von Wohnräu-
men an die Bedürfnisse eines Menschen mit Behinderung.

Diese Hilfe wird in erster Linie Menschen angeboten, die nicht (mehr) berufstätig sind, etwa
Kinder oder PensionistenInnen.

Unterstützungsfonds (UF) 2006 2007 2008
Ausgaben in Mio EUR 2,4 3,1 3,0

Bundesländer-
vergleich 08 Bgld. Ktn. NÖ. OÖ. Sbg. Stmk. Tirol Vbg. Wien
Ausgaben in EUR 96.400 409.781 833.210 572.088 184.967 386.835 198.537 114.074 181.163

Abgeltung der Normverbrauchsabgabe (NoVA)

Personen, denen die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund ihrer Behinderung nicht
zumutbar ist, wird die, beim Erwerb eines neuen KFZ anfallende, Normverbrauchsabgabe
aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung abgegolten.

Abgeltung der NOVA 2005 2006 2007
Ausgaben in Mio EUR 4,5 4,6 4,7

Bundesländer-
vergleich 08 Bgld. Ktn. NÖ. OÖ. Sbg. Stmk. Tirol Vbg. Wien
Ausgaben in EUR 169.335 361.271 1.148.997 1.098.669 258.749 660.664 326.177 183.076 576.286

Offener Kundenempfang (OKE)

Der offene Kundenempfang ist eine mittlerweile bestens bewährte Serviceeinrichtung und
Erstanlaufstelle in den größeren Landesstellen des Bundessozialamtes. Die gesamten Kun-
denkontakte sind 2008 gegenüber dem Jahr davor massiv von 74.665 auf 81.661 gestiegen.

Weiterleitungen Kontakte
Jahr im OKE Intern extern gesamt
2006 55.036 20.509 2.035 77.580
2007 55.002 17.494 2.169 74.665
2008 59.150 20.179 2.332 81.661

1.
2.
3.
4.

Top-Themen 2008
Behindertenpass 36.708
Ärztlicher Dienst 19.142
Feststellungsverfahren 15.516
Begünstigungen/Ermäßigungen 11.140
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Familieninfostelle (FIS)

Familieninfostellen des Bundessozialamtes sind in allen Landesstellen eingerichtet und die-
nen als zentrale Anlaufstelle für Familien mit bzw. Angehörige von Kindern mit beson    deren
Bedürfnissen. 2008 fanden in diesen Einrichtungen 386 Beratungen statt.

Gesamtzahl d. Betreuten *) Alter davon Erst- Anzahl d. Berat-
Jahr männl. weibl. Gesamt 0-6 6-15 über 15 kontakte ungsgespräche
2006 2.368 1.288 3.656 240 3.061 355 1.887 15.033
2007 2.737 1.436 4.173 1.386 2.389 398 1.891 16.756
2008 3.008 1.542 4.550 1.521 2.542 488 1.761 17.865

*)   Anzahl der Familien, die den Beratungsdienst in Anspruch genommen haben
**) Anzahl der Beratungen, Betreuungen und Hausbesuche

Beratungen Alter
Jahr gesamt 0-6 7-15 16 u. älter
2006 833 404 208 221
2007 697 281 203 213
2008 386 154 124 98

1.
2.
3.
4.

Top-Themen 2006
Behinderung 309
Finanzielles 257
Sonstiges 223
Hilfsmittel 102

Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendliche

Die MitarbeiterInnen von „Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendliche“ betreuten im
Jahr 2008 österreichweit 4.550 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, davon 1.761
zum ersten Mal. Die Gruppe der Sechs- bis 15-Jährigen war dabei wie in den Vorjahren am
stärksten vertreten, auch waren im abgelaufenen Jahr die männlichen Jugendlichen wieder
deutlich in der Überzahl.

Die MitarbeiterInnen aus den Fachbereichen Sozialarbeit, Psychologie und Medizin führten
17.865 persönliche Beratungsgespräche (2007: 16.756 Beratungsgespräche), davon 698 im
Rahmen von Hausbesuchen. 5.596 dieser Beratungsgespräche wurden in den einzelnen Re-
gionen vom Bundessozialamt mit diversen KooperationspartnerInnen durchgeführt, wobei
hier neben der Beratung auch die regionale Vernetzung im Vordergrund stand.

Foto: BMASK
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Sachverständigendienste

Grundlage für die erfolgreiche Arbeit des Bundessozialamtes sind die verschiedenen Sach-
verständigendienste. 2008 wurden 82.139 Sachverständigengutachten angefertigt, die Ko-
sten dafür beliefen sich auf 6,4 Millionen Euro (2007: 6,1 Millionen)

Wie schon im Jahr davor dienten auch 2008 die meisten Gutachten der Feststellung des
Grades der Behinderung im Rahmen des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), für die
Ausstellung eines Behindertenpasses nach dem Bundesbehindertengesetz (BBG) oder den
Bezug der erhöhten Familienbeihilfe gemäß Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG). Aber
auch bei der Gewährung von Renten- und Ersatzleistungen für Präsenzdiener und Verbre-
chensopfer war der ärztliche Dienst des Bundessozialamtes unverzichtbar.

Zusätzlich wurden auch zahlreiche berufskundliche, ergotherapeutische und logopädische
Gutachten erstellt, etwa im Rahmen der Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendli-
che, der Hilfsmittelberatung oder bei Investitionen zum Abbau von Barrieren.

Zahlen

Wussten Sie, dass für das Bundessozialamt medizinische
Sachverständige verschiedenster Sparten arbeiten?

Landesstelle Gutachten gesamt
2008

Burgenland 3.657
Kärnten 6.231
Niederösterreich 14.718
Oberösterreich 17.007
Salzburg 3.172
Steiermark 11.270
Tirol 3.593
Vorarlberg 984
Wien 21.507
Gesamt 82.139

Gutachten 2008

Burgenland
4% Kärnten

8%

Niederösterreich
18%

Oberösterreich
21%

Salzburg
4%

Steiermark
14%

Tirol
4%

Vorarlberg
1%

Wien
26%

Aufwand
in Mio EUR

2007 2008
6,1 6,4

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2006 2007 2008



Schwerpunkt
Sachverständigendienste

30

Gutachten
Geschäftsfelder 2008
Kriegsopferversorgungsgesetz (KOVG) 1.163
Heeresversorgungsgesetz (HVG) 370
Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) 20.847
Verbrechensopfergesetz (VOG) 214
Impfschadengesetz (ISG) 50
Bundesbehindertengesetz (BBG) 38.249
Familienlastenausgleichgesetz (FLAG) 20.415
Bundespflegegeldgesetz (BPGG) 639
Sonstige 192
Gesamt 82.139

Mit dem Bundessozialamt sicher durch die Krise

Gerade in Zeiten einer weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise sind Sozialressorts und ins-
besondere natürlich auch Organisationen wie das Bundessozialamt besonders gefordert.

Auch wenn, entgegen allen Befürchtungen, Menschen mit Behinderung bis dato nicht über-
proportional von den steigenden Arbeitslosenzahlen betroffen sind, so richtet das Bundes-
sozialamt 2009 sein Hauptaugenmerk auf die Sicherung und Erhaltung dieser Arbeitsplätze.

Dazu ist es erforderlich, die Kontakte zu Unternehmen, die Menschen mit Behinderung be-
schäftigen, weiter zu intensivieren und diese über die flächendeckenden Unterstützungs-
strukturen zu informieren.

Natürlich werden auch weiterhin die Themen Gleichstellung und Barrierefreiheit – sowohl in
der Arbeitswelt als auch im täglichen Leben – sowie der Pflegebereich zentrale Themen blei-
ben.

Bundessozialamt
Ihr Partner bei der Integration und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Ausblick 2009




